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Satzung
des

Musikverein Kurkapelle Schönwald e.V.

-sl
Name. Sitz. Cjeschällsjahr

I)er Verein tührt den Namen ..Musikverein - Kurkapellc - Schönlvald e.V. 'und hat sei-
nen Sitz in Schönr'vald/Schri'arz*'ald.
Dcr Verein ist irn Vereinsregjster beinr Anlsgerichts Freiburg untcr
dcr VR Nr. 600,1'12 eirrgetragen.

Das Gcschällsjahr des Musikvereins Schönrvalcl ist das Krilendeljahr.

rs2

Zlcck und Ziclc
L Der Verein djent der Färderung der Blasmusih aul'einer breitcn Grurrdlage und der

['t1ege des damit verbuldenen heinatlichen Brauchtums.
2. [Jrn dicscn Zrvcck zu erreichen. nimmt der Verein fblgende Aui-qaben rvahr:

a) Iriirderung der 
^usbilclung 

von Musikent urrd Jungnusikern.
b) Dulchfiihrung legehräl3iger Konzerte und sonstiger l(ultureller Ver anstaltungen.
c) Tcilnahme an Wertungs- oder Kritil<spielen.
d) Mitgcstaltung dcs öllcntlichen Lebens in der Gemeinde.
c) Tcilnahme an Veranstalturgen betieurdeter Musiklereine, des Blasmusikverban-

des ..Schu'arzrvald-Baar" und dcs Bundes Deutscher Blirsnusikverbände-
l) LJnterslülzung dcr musikalischcn (f-achlichen) Jugendarbeit und der überlächlichcn

Jugcndpflcgc dcr cigcnen Nachluchsolganisation.
g) Fajrdcrung intcl nationalcr Bcgegnungen zum Zu eche des kulturellen Austauschcs.

l. I)er Verein ist parteipolitisch neutral. Er \\'ird LLnter Wahrung dcr politischen u0d re-
ligiösen Freiheit seiner Mitglieder trach dernokralischcn Grundsätzen gelühfi.

"s3
Gemcinntitzigkcit

L Der Verein rerlblgt nusschlic[3lich und unmittclbar ge]neinnützige Zwecke im Sinnc
des Abschnittes..steucrbcgLrnstigtc Zwecke' der 

^bgabeoordnung.2. Der Verein ist selbstlos tätig: er \eri'olgt nicht in crstcr Linie eigenwiflschallliche
Zrveclie.

3. Mittel des Verejns düri'err nur i'i'rr die salzilngslnäßigcn Zrvccke verrvendet rverden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuu,enclung aus Mittcln des Vereins.
Es darl'keine Pcrson durch Ausgabcn. dic dcn Zr.vecken des Vereins liernd sind odcr
durch unverhältnismälJig hohe Vcrgütun.scn begünstigt werden.

.1. Bci 
^ullijsunc 

oder Authebung cles Vereins oder bei Wegl'all stcuerbcgiinstigter
Zwecl<e tällt das Vermaigen des Vereins irll eirre Kijrperschafi dcs ijffentlichen

Rechts ocler eine andere steuerbegünstiBtc Kiirpcrschaft z\\ecks Veruendung für
Pilege. Irtirderung und Vcrbrcitun-q dcr Blasmusik.



\,r
Mitaliedschall

1. Deor Verein gchiiren an:

a) akti\,e Mitglieder (Musiker und Jungnusiker)
b) passive Mitglicdcr
c) Ehrenmitglieder

2. Aktive Mitglieder sind natlrrliche Personen. die in del Ilauptkapelle spielen.
i. Passive Mitglieder sind natürliche Personen.
4. Fhrcnrnitglieder sind Personcn. dic sich un die tslasnusik und dcn Verein besondere

Verdicnstc er\lorben haben und von dcr Hauptversammlulg aul Vorschlag des Vor-
slandes zu Ilhrcnrnilgliedern e annt \\otdcn sincl.

-ä5

A ufhah rnc

l. Die Auüahme als Mitglicd in den Verein bedarf eines schril'tlichen ADtrages bein
Vorstand. Llber die Aufirahme entscheidet der Vorstand. AntIäge von Personen unter
l8 Jahren bedürl'en der Mituntcrzcichnung durch die llrziehungsbcrcchtigten.

2. Mit der Aulhirhrne in clcn Vcrein erkerrnt das Mitglied dicsc Satzung und die von der
I Iauplversiunmlung beschlossenen Mitgliedsbedingungcn (Bciträge, Ausbildungsge-
bührcn. Arbeitseinsatz bei Vcr cinsl eranstaltungen. us\\.) an.

3. Ciegen eine ablehnende Entscheidung des Vorstandes kann dcr Anlragsteller Ejn-
spruch erheben. über den Einspruch enlscheidet die Hauptvcrsarrnnlung. lhre Ent-
scheidung ist gültig.

$6
Auslritt und Ausschluss

L Dic Mitgliedschalt endet du|ch Totl. ArLstritt oder Ausschluss.
a) Der 

^ustritt 
ist nur zum.Lncle eines Gcschä1'tsiahres zulässig. Er ist mindcstcns 3

Monate vorhcr dem Vorstand ge-ecJiiibcr schriülich zu erklären.
b) Mitglieder. dic ilucn Pllichten trotz Mahnung nicht nachkommen. gegen die Sat-

zung vcrstoßen ocler durch ilir Verhaltcn die lnteressen oder das Ansehcn dcs Ver-
eins scli:idigen, kajnnen durch dcn Votstand ausgescltlossen werden.
Das Mitglied ist dennoch vor der Entscheidung des Vorstandes anzuhörcn.
Ein atLsgeschlossenes Mitglicd kann gegen die Lintscheidung dcs Vorstandes Ein-
spruch einlcgcn. iiber den die l{auptversarnmlung entscheidet. I)er Ausschluss er-

lblgt mit dcm Daturn der Beschlussfirssung; bei einem Binspruch rrit dem Daturn
der Beschlussf'assung dtLrch die.lahreshauptvcrsalnlnlung-

2. Mit der Beendigung dcr Mitgliedschati erlischt jeder Anspruch an den Verein. Ent-
richtete Bciträgc Nerden nichl zurückcrstattet.

"s7
Rechtc und Pllichten der Mitgliedcr



3.

l.

).

6.

7.

9.

L AIle Mjtglieder haben das Recht:
a) nach den Bcstimnrungcn dieser Satzung an den Versalnlnlungen u|d Veranstll-

tungcn dcs Vcrcins teilzunehnen. Anträge zu stellen und sänttliche allgernein Jn-
gebotenen lnateriellen und itlccllcn Leistungen des Vereins in Anspruch zu neh-
rrelt:

b) sich von dcn zuständigen Mitubeitern des Vereins instlutnental ausbilden zu las-
sclt:

c) Ehrungen und AuszeichDungen liir verdienle Mitglieder zu beaDtragen und zu cr-
halten. die durch den Verein verlichen odcr lennittelt werden.

Alle Mitglieder silld verpllichtcl- dic Ziclc urrd Äulgaben des Vereins zu untcrstützen
und die Beschlüsse der C)rgane des Vcrcins durchzutühren.
Alle aktiven Musikel sind r erp11iclltet. an dcn Musikproben rtnd Auüritten dcs Ver-
eins pünktlich teilzunehrnen und mitzu\rirken bis die Musikvoflräge bccndet sind und
bei VerhindertLng tlics rcchtzeitig nrit 

^ngirben 
des Verhinderungsgrundes dem f)iri-

genten mitzuteilcn.
W:ihrcnd dcr Ausbildung ujrd ein monirllicher Ausbildurrgsbetrag erhoben. Dieser
Bctras. so\!ie \teilere Rechte und l'1'1ichten. sind Gegcnstand des Ausbildungsvertra-
ges. der zrvischen delr Auszubildcndcn bzu'. dessen ErziehungsberechtiBtcn und detr
Verein abgeschlossen u.ird.
Jcdcs aktir'c Mitglicd ist tür'die ihm anve raulen Musikalicn und Instrumente. soweit
sie Iiigentun des Musikvereins Schönrvald sind. hafibar.
Jeder aktive Musiker. der nach seiner Ausbildung in die aktive Kapelie eingeglicdefi
$ird. erhiilt einen Llnilbrrnrock, einc IIosc. cine Weste (Bluse), eine KraqJtte. sL)\\ie
cine Fastnachtsbluse. Diese Bekleidungsstückc blciben liigentum des Musikvcrcins
Schänl\,ald ur'rd sind beim Ausscheiticn aus dcrn Verein in gereinigtetr Zustand an
dcn Verein abzugeben. Die LJniibnn ist ntu bei ijllintlichen Auftritten des Vercins
zu tragen. l)ieses \\'ird.jeweils r on Musiklcitcr (Diligent) angeordnet. J eder Musiker
hat besondere Sorglirlt au1'die Bckleidungsstücke zu legen.
Älle passiven Mitglieder entlichten dcn von der Hauptversanrmlung beschlosscnen
Miteliedsbeitrag. Dieser ist iährlich irn Monat März zu entrichten. Alle aktiven Mit-
glieder sind ron del ZdhlunB dcs Mitglicdsbeitrages lieigestellt.
Dic Mitglicdcr haben es 7u gestatten. dass personenbezogcnc f)aten im Rahrnen ei-

ncr or dnungsremäi3eu EDV-Verrvaltung gespcichcft und in diesem Zusannrenhane
einer not\vendigen Weiterieitung an Drittc unter Beachtung des BDSG einvcrstan-
den sind.
Der Musikr,erein Kurkapcllc Schönrvald e.V. \,eröll'entlicht bcsondcre F,reignisrc
dcs Vcreinslebens in Wort" Rild und Fillrr. Dabei kiinncn lolgende allgeneine Mit-
glicdsdaterr verötl'entlicht \\,erde[: Vereins- und Vcrbanclszugehörigkeit. Narre.
Vorname. Status. lLtnktion. Vereinsbereich. Jubiläum, lhrung und Qualilikation.
Daruntcr filllcn auch lntbrmationen über die Teilnahtr e an Wertultgsspieletr und
Wcttbclvcrbcn und clie dabei erzielten Brgebnisse sorlic Vcrcins- und Verbandsstir-
tislikcn. Darübcr hinaus könneo diese Daten an Vereins- und Verbandverantwoili-
chc rvcitcrgegeben nerden. Das einzelne Mitglied kann-icdcrzeit gegenüber dem
Musikverein Kurliapelle Schönrvald e.V. Einwändc gegen eine solche Veröl1entli-
chung oder Weitergabe seirer l)a1en \'orbringcn. In diesem Fallunterbleibt in Be-
zug auf dieses Mitgliccl cinc rvcitcrc Vcröllentlichung oder Weitergabc.

.s8

Organe



Orgirne des Vcrcins sind:
a) die I Iauptvcrsamrnlutl:I
b) der Vorstand

"s9Haupt\eßrmmlunq
L Dic I Iaupn ersanrlrllung ist das Hauptorgan dcs Vcrcins und die Vertretung aller dcnr

Mnsikverein Schain\\ald angehiirenden Mitgiieder.
2.

,1.

6.

).

7.

8.

9.

Dic ordcntliche Ilauptversamnlung ist eimnal irn Gcschüf'tsjahr - in L Quatal - ein-
zuberul'en. Sie ist vnn einer Person i. S. d. S 1 1 Nr. I a dieser Satzung. h-cnn das Inte-
resse des Vereins es erii)ldert odcr von einen Viertel der Mitglieder unter 

^ngabeder Gründc schriftlich beantragt \,ird (außerordentliche I Iauptve$arnmlunU) rnjt (i-
ncr Irrist von mindestens 2 Wochen unter Bekanntgabe des Zeitpunktes. des Tagung-
sortcs und der Tagesordnung durch sclrrillliche Einlac{ung einzuberrtl'en. Sind alle
Pcrsoncn i. S. d. N I I Nr. 1a dieser Satzung vcrhindcrt. ertblgt die L.inberul'ung durch
den Schritttührcr \ I lNr. lb dieser Satzung. Die Tagesordnung ist nrit einer Frist Ion
mindcslcns 2 Wochen durch Aushang irr Vereinskastcn und durch Verijt'l'entlichung
im amtlichcn Mittcilungsblatt der Geneinde Schönrvald bckanntzulnachen. ln der
finlr,lurry i.t hierrut hinzurrci.cn.
Anträge von Mitgliedern zur Tagcsortlnung oder zur Beschlusslässung in dcr IIaupt-
versirmmlung müssen spätestens I Woche vor der Versanmlung bci ciner Person
i.S.d. r 11 Nr. la). dicscr Satzung schrittlich mit Begründung cingereicht rl,erden.
ln tl<r'I irrl:r,ir'rry i,t lriefrul hirrzurrci'c r. lhcrrli<,/rrlas.ungr,'rr.rpirereineeglng<-
ncn Anträgen entscheidet die Hauptversiimmlung.
Dic I lauptversamnlung rvird r,on einer Person i. S.d. $ I I Nr. I a) dieser Satzung gc-
leitet. Der Silzungsleiler \\'ird \'on dicscn Personer i. S. d. .s11 Nr. 1a) dicser Satzung
vor Beginn der I Iauptvcrsamrr lung einvenrehmlich l'estgelegt. Ertblgt keine etnt cr-
nehmliche Einigung auf cincn Sitzungsleiter. wählt die Hauptvcrsanimlung zu Be-
ginn der Sitzung cincn Sitzungsleiter aus den I'ersonen i. S. d. {11 Nr. la) dieser
Salzung. Für dic Bcstimrnung des Sitzungsleiters genügt die einfäche Mehrheit.
Die llauptvcrsarnmlung ist ohne Rücksicht aul'die Zahl dcr Anrvesenden stinmbe-
rcchiirLrn V itc licLler hcielr lrr': tih ig.
.ledes stimmbere chtigtc Mitglied hat eirle Stimne. Das Stimmrccht kann nur volt an-
\lesenden Mitglicdcrn ausgeübt \\,erder'].
Die HatLptversammlune. tässt ihre Beschlüsse durch Abstimrnungen (Sachentschei-
dungcn) und Wahlen (Personalentscheidungen). dic in dcr Regel o1}'en durchgeiiihft
rvcrdcn. Iiber einen Antrag auf die Durchüihrung cincr geheirrlet Abstinmung oder
Wahl entscheidet die Hauptvcrsarnrnlung in ollener Abstimnung.
Beschlüsse der Hauptvcrsammluns der ai$,esenden stimnberechtigtcn Mitglieder
\\'crdcn mit cintäclier Mehrheit getässt. solem nicht aul-erund dieser Satzung cine un-
dcrc Mehrheit vorgeschrieben ist. Bei Stirnrncnglcichheit ist der Antrag abAelchnt.
Bei Wahlen ist ge\\aihll. \\er mehr als dic I Iällte der abgegebenen gühigen Stimmen
erhalten hat. Wird eine solchc Mchrheit \'on keinem Bewerber erreicht. tlndet zwi-
schen den beiden Berverbern rnit dcn mcisten Stiminen unverzüglich einc Stichwahl
statt. Bei Stimnengleichhcit im z\\citen Wahlrang entscheidet das Los.

l0.l Iber die HauptversammltLng ist cinc Nicdcrschrift arzuferligen. die Beschlüsse sind
\\'örtlich zu protokolliercn. Dic Nicdcrschriti und die Beschlüsse sind vom Veßamm-
lungsleiter und Schrif'tführ cr zu Lurterzeichnen.



.Elo
Auf-eabcn dcr I Iaupt\.ersamrnlung

L Dic I Iauptvcr samm Iunq ist Tuständig tür die
a) Wahl clel Vorstandsmitglicdcr Lrnd lon zrvci Kassenprütern.
b) Entgegennahlnc von Bcr ichtcn dcs Vorstandes und seiner eiDzelnen Mitglicder so-

wie der Kassenprüf'er.
c) GenehniguDg der Haushaltsliihrung tLnd dcr Grundsätze künftiget Finanzgeba-

rung,
d) Festsetzung der Mi{gliedsbciträge.
e) Flntlastung der Vorstandes,
f) lirlass und Anderung der Ehrenordnung.
g) Andelung der Satzung.
h) Auflösung des Vereios

$ll
VoIStand

1. l)er Vorstand besteht aus:

ir) Mindestcns z\rci und hijchslens \.ier gleichberechtigten Vorstandsmitglicdem .

die die Funktionen untereinander aulieilen sosie
b) den Schrit'ttiihrer.
c) dem Kassier.
d) dem.lugeDdleiter Dir;ger1 Vizedirigent -.
c) zrvci Bciräten der.lugendabteilung.
1) dcni Winschalier.
g) bis zu l6 Bciräten (Vcrrvaltungsräten): davon 9 als Vertreter der aktiven und 7 als

Vcft rctcr der passi\,en Mitglieder.
I)er Vorstand des Musil(\'erein Schiin\irld gem. $ 26 Abs.I BGB besteht aus S i I Nr.1
a c dieser Satzunc-

2. Der Musikverein SchijnNald rvild gcrichtlich und aulJergerichtlich durch zrei Vor-
slandsrnitgliedcr -eerncinsam vcfireten. Bei Rechtsgeschä1ten von rnehr als 1.000.00
I-,uro ist die Zustinmung des Ciesantvorsliudes
\ ll Nr. la c dieser Satzurrg erlbrderlich.

3. l)er Vorslancl rvird i.S.d. -s1l Nr. 1a -c. tlicser Satzung benaruttelt Person einberuf'cn.
Au1' schriülichcn Antrag vrlrr rnindestens 2 Vorstandsmitgliedem ist dcr Vorstand
binnen einer Frist ron 2 Wochen zu einer Sitzulg einzuberut'en.

,1. Del Vorstancl ist beschlusslähig. wcnn mindestens 3 Vorstandsmilglieder anwcscnd
sind. Für die Beschlusslässung gclten dic gleichen Bestimt'Dungen wie bei der Haupt-
rersarnmlung .E 9 Nr. 7 und 8 dicscr Satzung.

5. Die Sitzungen des Vorstitndes \r-erden von eincr in -6 I I Nr. I), dieser Sirtzung be-
nalnten Person. geleitet. (lber clic Vorsttrndsbeschlüsse ist eine Niederschrili anzu-
lerligcn. dic vorr Sitzungslciter uncl den Schriftliihrer zu unterzeichncn isr.

.s 12

Auflqaben dcs Vorstandes
1. Der Vorstand bcschlic{lt übcr alle laulenden Ängelegenheitet des Vercins, soluit

nicht die lJauptversarnmlung nach den Bestinnungen dieser Satzung oder des Ge-
setzes zustärrdig ist. Weiterhin ist der Vorstand vcrantwofilich 1ür die Ausliihmng der
lleschlüsse der Haupt'" ersarnmlung.
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3.

1

I

L

)

1.

Der Vorstand kann zur l lnterstützung seiner Arbeit einzehe Aul'gaben sachkundigen
Mitglicdcrn übefiragen.
Die Besctzung dcr I)irigcntenstelle. tür die nach dieser Satzung nichl dic ITaupt\,er-
sarnmlung zustä|dic ist.

.s 13

Ausbildungsausschuss
Für die Aulgaben der Ausbilclung sincl von der HauptversammhLng zu u,ählcn:
a) dcn Vizeclirigenten und die Registertiihrer.
b) der Noten\liul.
c) der lDslrLLlnenlenwall.
d) der Bekleidungsrvart.
Der I)irigeot. der Vizedirigent, die l{egisterlührer sowic Noten-. Instrunenten- und
Bekleidungswafle. sind liir die Erliillung dcr Aufgaben dieser Satzung verpflichtet
und zuständig. Die Dirigenten. sorvic dic cinzclnen Warte. haben der Hauptversalnm-
lrrnr ül'er ilrre litiel,crt zu \crirhrcrr.

"s 
1'l

Kassenprü1'er
Von der Hauptversitmnlung sind z*ei Kasse nprtiLr zu rlählen. Sie dür1'en nicht Mit-
glieder des Vorslandes sein.
Die Kasscnprüi'cr habcn clic Aufgabc. rechtzeitig vor der Hauptversammlung gcntcin-
sam dic nln I(assicr des Musikr,ereins Schönl ald getiihte Vereinskassc zu prtilen.
Dabei haben sie insbesondere die ordnrLngsgemäßc Vcrbuchung der llinnahnen und
Ausgaben aulgruncl der hierlür erl'ordcrlichcn Bclcge srlrvie den sich hieraus erge-
benden Kasscnbcstand 1'cstzusteller.
iJbcr das Ergebrris der Kassenprüling ist in der Hauptversarnrnlung zu berichten.

"6 
I5

Wahlcn - Amtsdauer und besondere Restimmr,Lngen
Die Milglieder des Vorstandcs (\ 11 Buclrst. a g). des Ausbildungsausschusses (-s

13 Zil]'cr I und 2). tlic l(asscnprüfcr (\ 1.1 Zift'er I) lerden von der HauPtversamrr-
lung liir cinc Arrtszcit r,on 2 Jahren gervählt. Wiederrvahl ist zulässig. Die G$vählten
blciben bis zur Ncul ahl i Amt.
Der Vorstand (l I I Nr. I a) - c)) \rird in roulierenden Slstcm gewählt. Die Rotatior
ist dabei so vorzrLnehrnen, däss nie rnehr als zr,ei Vorstände (i I I Nr. I a)) genein-
sarn lilr dic Amtszcit von 2 Jahren geuählt rverden. Bestehl der Vorstand ({ I 1 Nr.I
a)) nur aus z\\ei Personen dürt'en diese nie geneinsam in cincr Ilauptversammlung
lür die Anlszeit von 2 Jahren ge\ähh wcrdcn.
Ebenso düri'en dcr Schriftlührcr und cler Kassier nicht in einer Hauptversalnlnlung
liir die Amtszeit r,on 2 Jahrcn gcrvählt rvcrden.
Scheidet ein Mitglicd dcs Vorstandes o(ler ein Kasse[prüfer vorzeitig aus. so Druss in
der nächsten HauptvcrsalnlnlunB cinc Elsatzrvahl vorgenommen rverden.
Die Ersatz\lahl ist zusiitzlich zu den Bcstimmungen des ($ I5 Nr. 2 dieser SatztLng liir
alle Vorstandsmitglieder des .s 11) dieser Satzung möglich. Die Amtszeit des in der
trsatzrvahl zu Wählenden entspricht der Rcstamtszeit des ausgeschiedenen Vor-
standslnitglicds bz\!. Kasscnpdilers. Der Vorstard ist berechtigt. bis zur Ersatz$,ahl
ein Mitglicd konimissarisch mit cler 

^utEabe 
des Ausgeschiedenen zu beaul'tragcn.
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Scheidet \rährend der Amtsdaucr trchr als die Hällle der Mitglieder des Vorstandes
aus. ertblgen automatiscb Neurvahlen in einer außerordcntlichen Hauptl ersammlung,
die von verbliebenen Vorstand innerhalb 14 Tagen nach Ausscheiden des Vo$tands-
mitgliedes einzubcnrl'cn ist. Dic Bcstimmungen des $15 Nr. 2 dieser Satzung über'
die Beschränkungen von gcrncinsamcn Wahlen vor Vorstandsmitgliedern gcltcn in
dicsern lall nicht .Die Amtszeit der zu \\ählenden Vorsta.ndsmitglicdc.n isr so test-
zulcgen. dass das roulierende S-vsten des .E 15 Nr. 2 riiescr Satzung rvieder hergestellt
ist
Das 

^nt 
eines ieden Mitgliedes des Vorstandes und dcr Kassenprtifer wird ehren-

arntlich \\'ahrsenomlnen. Für den bei der Ausübung dcs Amtes entstehenden Aul'-
\1a|d liarrn eiDe Entschaidigung gezahlt \\crdcn. üller deren Höhe der Vorstand be-
schlieflt.
liine I ätigkeitsvergiltung liir den Vorstand inr Sinne des r8 ll Nr.l a) bis c) dieser
Sittzung ist bis zu dcn nach \3 Nr.26a Ir,StG steuerliei bleibenden Beträsen zulässig.
In der Hauptvcrsamrnlung. in del über diese Satzungsänderung des (\ 15) bcschlossen
\\'ird. endet die A[]tszeit des gesiunten arntierenden Vorstandes i.S.d. Sl I Nr.1 a)-d)
der bisherigen Satzung. Zur Linliihrung dcr Rcgciung des I l5 in der neuen Fassung
dieser Satzung rvcrdcn unabhängig von der vorgenalnte Regelung zwei Personen
i.S.d. \11 Nr.la) dicscr Sltzung und der Kassierer i.S.d. $11 Nr.1c) diescr Satzung
lilr dic Arrtszeit von einen .Jahr getrählt. Z*ei rveitere Personen i.S.d. $ I I Nr. 1a)
dieser Satzung tind der Schril'tfilihrer i.S.d. \ I 1 NL.1b) dieser Satzung liir eine Amls-
zeit \'()n 2.lahren gewähll.

.8 16

I,,ln.ungen
Zur Ehrung verdienter Mr.rsilier und Förderer des Vercins vcrleiht der Verein eine
[:hremadel in Bronze. Silber und Goltl.
llinzelheiten sind in einer Ehrenordnunc gcregclt. Anderungen tJer !hrenordnung
beschließt die I lauptvcrsarnmlung aufVorschlag des Vorstandes
lJbcr ciic cinzclnc lihmng beschliel3t der Vorstand aufder Grundlagc dcr Ehrenord-
nung_

I r7
Abtcilung dcr Bläselugend

I . Die B lüseriugcnd ist dic Cicmeinschali der Jugend innerhalb des Musikr cr c ins.
2. Del Bliiseljugendabteilung gchürcn Jugcnclliche beiderlei Geschiechts vom vollcn-

deten 10. bis 25. Lebcns]ahr an. die cin Instrurnent spielen oder ein solches crlcrnen
\!ollcn.

3. Dic B1äserj ugendabteilung dient der Fairderung der Musik. insbcsondcrc der Blasnu-
sil*rLltur und der Jugend. der Pllege dcs damit verbrndenen heiqratlichen Brauch-
lurrs der kulturellen Bildung dcr Jugcnd allgemein.

.s 18

Satzurgsänderung
1. Eine Anderung dieser Satzung bcdarf ciner 2".t-Mehrheit der an\lesenden, stilnrnbe-

rechtigten Mitglicdcr dcr I Iauptvcrsunrr lun g. Zur Anclerung rnuss cin schrililichcr



Antrag vorliegen, dieser muss auf der Tagesordnung zur Hauptversammlung aufge-
lilht1 sein

2. Jede Satzungsänderulg ist unverzüglich dem zuständigen - Amtsgedcht - Register-
gericht - und Finarzamt mitzuteilen.

$ l9
Auflösung

1. Der Verein wird aufgelöst, wenn dies mindestens 2/: der stimmberechtigten Mitglie-
der beschließen. Zur Auflösung muss ein sckiftlicher Arrtrag vorliegen; dieser muss
auf der Tagesordnung zur Hauptve$ammlung aufgeführl sein.

2. Das Vennögen wird gemäß $ 3 Ziffer 4 der Satzung verwendet.

Diese Satzung ist beschlossen am l5.Miirz 2019. Sie tritt mit der Eintragung in das Ver-
einsregister des Amtsgerichts Freibulg in Kraft.

Schönwald, den 15. Värz20lc)

Die VorstandschaftEsz' v [ft<i zßz
Ve'e1"Moser Bemd Bruker

vo...trd- 
" l',1 -\i 1,rJ)- l*- ',/5tu,2.
Srnfrolr,ale Johaires scnerer-*'*" 6-1.S3--", Ki" ier 

H. l.lrrnid
Veilnife' qcherer \4elan re Schmid


